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Betriebssicherheitsprüfung selber durchführen?

Ja kein Problem denn seit fast 20 Jahren sind wir dazu zertifiziert. 
Falls sich einer Ihrer Mitarbeiter zur zertifiziert befähigten Person 
qualifizieren möchte, bieten wir entsprechende Schulungen an. 
Wenn die Vorraussetzungen erfüllt sind wie eine abgeschlossene 
Berufsausbildung und zeitnahe Tätigkeit mit den Prüfling sprich 
damit zu tun haben beruflich.

Schulung zur zertifizierten befährigten Personen zur Prüfung der 
Betriebsmittel sprich UVV-Prüfer nach der TRBS 1201, TRBS 1203 
VDI 4061 usw. schulen wir schon seit Jahren als einer der wenigen 
echten staatlich anerkannten Anbieter dazu - mehr zum Thema auf 
www.uvv-prüfer.net für Real-Kurse dazu.
- für Personen mit Vorkenntnissen dazu auch als online-Kurs auf 
www.schulung-online.eu

Sprechen Sie uns an mit Firma, Namen und was wir genau für 

Sie bzw. Ihr Unternehmen tun können.

Zudem bieten wir Schulungen und Unterweisungen in 
Bereich der Geräteführer, Stapler, Bagger, Krane-Anschläger, 
Hubarbeitsbühnen, Motorsägen usw. nach den deutschen 
Grundsätzen, Regeln und Vorschriften der DGUV, sowie nach EU, 
Europa, EN-Normen und sogar Internationale ISO Vorgaben an.

Achtung: Gewerbliche Schulungs-Nachweise müssen regelmäßig 
aufgefrischt werden, sonst verlieren Sie Ihre Gültigkeit. Siehe auch: 
ArbSchG / BetrSichV / ArbmittV / DGUV-V1 / DGUV-R 100-001 die 
TRBS 2111 und div. Grundsätze, Regeln und Infos.

Wir freuen uns von Ihnen zu hören und bleiben Sie Gesund, 

nicht nur bei der Arbeit.

Die Betriebssicherheits-Prüfung - durch geschulte zertifizierte 
befähigte Person/en sprich die UVV-Prüfungen durch nachweislich 
geschulte und regelmäßig weitergebildete Person/en als 
sogenannter UVV-Prüfer.

Ihre Sicherheit liegt uns am Herzen - Betriebssicherheits-

prüfungen, Schulungen und regelmäßige Unterweisungen 

senken nicht nur die Versicherungsprämien, sondern dienen auch 
als Schutz für Ihren Betrieb sprich Mitarbeiter.

Das Prüf- und Schulungsunternehmen AS-Drewer Ltd. ist 

ein EU Europa und bundesweit tätiges - Unternehmen mit 
dem Schwerpunkt Arbeitssicherheit, Betriebssicherheit und 
Gesundheitsschutz in Deutschland nach z.B.: ArbSchG / BetrSichV /
DGUV-V1 / DGUV-R 100-001 und der TRBS Reihe 1000 / 2000 / 
3000 wie z.B. die TRBS 1111 / 1201 plus der VDI 4068 dazu sowie 
der TRBS 2111 / 2121 usw.
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Prüfbefund 

über die regelmäßige Prüfung von Fahrzeugen durch Sachkundige bzw. befähigte Personen nach § 57. 1 

UVV ,, Fahrzeuge“ (BGV D 29) bzw. § 10 Betriebssicherheitsverordnung auf arbeitssicheren Zustand 

 

 / PKW-Kombi 

ller:_______________________ 

. Kennzeichen:_______________ 

gestell-Nr:___________________ 

Prüfpunkte: 

 

i.O 

Nicht 

i.O 

herheitsgurte           
           

           
           

           
           

           
        Zustand / Funktion  

 

eizung / Lüftung           
           

           
           

           
           

           
           

          F
unktion  

 

altegriffe           
           

           
           

           
           

           
           

           
           

 Zustand  
 

Türgriffe, Schließmechanismus           
           

           
           

           
           

           
Funktion  

 

Türfeststeller          
           

           
           

           
           

           
           

           
        Funktion  

 

Kofferraumklappe / Motorhaube: Federentlastungen           
           

           
           

Funktion  
 

Anstoßschutz an Verriegelungen           
           

           
           

           
  vorhanden / Zustand  

 

Ersatzrad           
           

           
           

           
           

           
           

           
        B

efestigung  
 

Wagenheber          
           

           
           

           
           

           
           

Zustand / Befestigung  
 

Batterie; Polabdeckung           
           

           
           

           
           

Befestigung; vorhanden  
 

PKW-Kombi: Zurrpunkte           
           

           
           

           
           

   vorhanden, Zustand  
 

PKW-Kombi: Rückhalteeinrichtung           
           

           
           

        vorhanden, Zustand   
 

PKW-Kombi: Sicherheitsnetz           
           

           
           

           
       vorhanden, Zustand  

 

PKW-Kombi: Verriegelung hintere Sitzbank           
           

           
           

           
 Funktion  

 

Ein- und Anbauten (wenn vorhanden)          
           

           
     Zustand, Befestigung, Sicht  

 

Warnkleidung (Warnweste)          
           

           
           

           
           

           
     vorhanden  

 

Betriebsanleitung           
           

           
           

           
           

           
           

         v
orhanden  

 

Warndreieck           
           

           
           

           
           

           
           

           
      vorhanden  

 

Verbandskasten           
           

           
           

           
           

           
           

           
 vorhanden  

 

 Einem Weiterbetrieb stehen Bedenken – nicht -entgegen 

 
 
 

Prüfdatum:______________________           
           

           
  ______________________________ 

           
           

           
           

           
           

           
           

           
           

           
           

           
           

           
       Unterschrift Prüfer 

 
 

Kenntnisname durch den Betrieb:_____________________ 

Diesem Prüfbefund liegen die BG-Grundsätze ,,Prüfung von Fahrzeugen durch Sachkundige“ (BGG 916, bisherige ZH 1/282.2) zugrunde. 

Prüfprotokoll für: Fahrzeuge 

 
Nach: BetrSichV - ASR – TRBS 1201, VDI 4068 usw. 

 

Betreiber: 

Seriennummer: 

Zustand: 

Standort: 

Baujahr: 

Gut 

Hersteller: 

Betriebsstunden: 

ausreichend 

Typ: 

Inventar-Nr: 

ungenügend 

Feuerlöscher:      vorhanden? Letzte Prüfung:               Nein | eX Zulassung ?          Vorhanden? Letzte Prüfung:      

 

Prüfpunkte: 

  
i.O 

Nicht 
i.O  

Zeit 
Prüfpunkte: 

  
i.O 

Nicht 
i.O  

Zeit 

Fahrzeugschein / ABE 
 

 
 

Beleuchtung 

 
 

 

Betriebsanleitung  
 

 
 

Abblend-, Fern-, Standlicht  
 

 
 

Service- / Tankkarte             
 

 
 

Nebelscheinwerfer  

 
 

 

Letztes Abnahmeprotokoll  
 

 
 

Blinker 

 
 

 

Gefährdungsbeurteilung  
 

 
 

Warnblinker  

 
 

 

Räder & Reifen 
 

 
 

Nebelschlussleuchte  

 
 

 

Profiltiefe VA 

 
 

 
Bremslicht  

 
 

 

Profiltiefe HA 

 
 

 
Rückfahrscheinwerfer  

 
 

 

Luftdruck                              Ventilkappen  
 

 
Rückstrahler                                      reflektierend   

 
 

Radmuttern- / Bolzen 
 

 
 

Schlussleuchte 

 
 

 

Federung VA / HA 
 

 
 

Kennzeichenbeleuchtung  
 

 
 

Ersatzrad & Werkzeuge  
 

 
 

Rundumkennleuchte    

 
 

 

Lenkung  

 
 

 
Arbeitsscheinwerfer 

 
 

 

Ölstand, Servolenkung & Dichtheit  
 

 
Verkabelung 

 
 

 

Lenkspiel  

 
 

 
Batterie 

 
 

 

Leichtgängigkeit  
 

 
 

Innenraum 

 
 

 

Bremsen 

 
 

 
Außen,- Innenspiegel   

 
 

 

Bremsbelag- / Bremsscheiben  
 

 
 

Türen, Schlösser, Dichtung   
 

 
 

Bremsleitung  

 
 

 
Scheibenwischer  

 
 

 

Bremsflüssigkeit  
 

 
 

Sicherheitsgurte  

 
 

 

Druckluftbehälter & Entwässerung   
 

 
Sitze  

 
 

 

Pedalweg & Dichtheit 
 

 
 

Fußmatten  

 
 

 

Druckabfall- / Fülldauer                              
 

 
Pedalgümmis 

 
 

 

Feststellbremse 
 

 
 

Heiz- & Klimagerät  

 
 

 

Bremsprobe 

 
 

 
Kontrollleuchten 

 
 

 

Motor 

 
 

 
Sonstige Mängel  

 
 

 

Kühlflüssigkeitsstand  
 

 
 

Ladefläche / Kofferraum 
 

 
 

Ölstand 

 
 

 
Zurrpunkte / Regalsystem  

 
 

 

Scheibenwaschanlage  
 

 
 

Zurrmittel / Bordwände 
 

 
 

Abgasanlage  

 
 

 
Sicherheitszubehör  

 
 

 

Fehlermeldungen im Display ?                    
 

 
Verbandkasten, W-Dreieck 

 
 

 

Kraftstoffbehälter 
 

 
 

Warnweste, Warnleuchte  
 

 
 

EG Kontrollgerät / Maut 
 

 
 

Park- / Warntafel  

 
 

 

Prüfnachweis Tachograph 
 

 
 

Haltegriffe & Laufwege 
 

 
 

Thermopapier        Ersatzrolle / Tachoscheiben  
 

 
Anhängerbetrieb 

 
 

 

Fehlermeldungen  
 

 
 

Kupplungskopf, Fangmaul 
 

 
 

 

 
 

 
Anschlüsse  

 
 

 

 
 

  

 

 

Bemerkungen, Fehlerbeschreibungen: 

Mangel beheben bis: 
Erledigt am: Durch: 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

Einem Weiterbetrieb stehen Bedenken – nicht – entgegen 

Prüfung durchgeführt:                                                                     Kenntnisnahme: 

 
__________________________                                                     _______________________                

   Datum, Name, Unterschrift der befähigten Person                                                                                                     Datum, Unterschrift Verantwortlicher 

Nachprüfung durchgeführt:                                                             Kenntnisnahme: 

 
__________________________                                                     _______________________                

   Datum, Name, Unterschrift der befähigten Person                                                                                                     Datum, Unterschrift Verantwortlicher 

AS-Drewer Südstraße 8 59519 Möhnesee 
www.as-drewer.de 

59469 Ense-Höingen

Auf den Geeren 1-3

Mo.- Do. von 11 bis max. 16.30 Uhr

Mobil 0175 / 1509375
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UVV-Prüfung nach der BetrSichV Betriebssicherheitsverordnung 

Verordnung über Sicherheit und Gesundheitsschutz bei der 
Bereitstellung von Arbeitsmitteln und deren Benutzung bei der Arbeit, 
über Sicherheit beim Betrieb überwachungsbedürftiger Anlagen und 
über die Organisation des betrieblichen Arbeitsschutzes.

Die Sicherheit von Arbeitsmitteln muss nach der 

Betriebssicherheitsverordnung (BetrSichV) über die gesamte 
Lebensdauer gewährleistet sein. Um Mängel zu erkennen und um 
evtl. notwendige Instandhaltungsmaßnahmen rechtzeitig in Angriff 
nehmen zu können, sind regelmäßige Prüfungen notwendig und 
verpflichtend vor der ersten Inbetriebnahme. Diese dürfen aber nur von 
nachweislich geschulten befähigten Personen vorgenommen werden. 
Die Richtlinien und Vorgaben dafür sind sehr umfangreich, und je nach 
Art des Arbeitsmittels müssen verschiedene Prüfungen und Kontrollen 
durchgeführt werden. Nutzen Sie unser langjähriges Know-how, und 
unsere rechtssichere Papier-Dokumentation. Außerdem übernehmen 
wir auf Wunsch die Gefährdungsbeurteilung dazu und legen damit Art, 
Umfang und Zeitintervall der Prüfungen fest. Wir führen die Prüfung 
aller ortsveränderlichen und ortsfesten Betriebsmittel, Anlagen und 
Maschinen in Industriebetrieben, Geräte und Anlagen in der Freizeit und 
bei Kleinbetrieben, Gewerbeimmobilien sowie Hotels und öffentlich-
rechtliche Einrichtungen nach TRBS 1201 und 1203, VDI 4068 usw. 
durch - ohne Ausnahme prüfen wir alles durch unsere SV Zertifizierung 
wie durch die ZüS - wenn alle Unterlagen dazu vorliegen.

Wie sieht die Prüfung im Datail aus? Beispiel V70!

Die schriftliche zu dokumentierende UVV-Prüfung korrekt 
Betriebssicherheitsprüfung setzt sich aus mind. zwei 
Teilprüfungen zusammen: der Verkehrssicherheitsprüfung und der 
Arbeitssicherheits-Prüfung. Die Teilprüfung zur Verkehrssicherheit 
ist nach den DGUV-Vorgaben bereits mit einen mangelfreien 
Inspektion nach Hersteller-Vorgaben oder mit einer bestandenen 
Hauptuntersuchung teil abgeschlossen. Ergänzend sind hierzu die 
Prüfungsschwerpunkte für die Arbeitssicherheit zu beachten und zu 
erledigen wie: je nach Fahrzeug - Ladungssicherheit - Warnkleidung 
pro Sitzplatz - Betriebsanleitung und Betriebsanweisung - Bewegliche 
An- und Aufbauteile die evtl. sogar eine eigene UVV-Prüfung dazu 
brauchen wie Absetzt Kipper Hub-Arbeitsbühnen, Hub-Ladekrane, 
Hub-Ladebordwand usw.

Die Prüfung Bestanden - wie geht es weiter?

Nach der abgeschlossenen Prüfung der Betriebssicherheitsprüfung 
sprich umgangssprachlich UVV-Prüfung wird Ihnen die Prüfliste 
im Original ausgehändigt und eine Kopie dem Fahrzeug beigelet 
und auf Wunsch eine sogenannte Prüf-Plakette im Einstieg mit 
Prüfdatum eingeklebt die aber lt. der TRBS 1201 keine Pflicht ist, 
nur das Prüfprotokoll ist Pflicht und diese müssen sie mind. bis zur 
nächsten Prüfung aufheben. Als Nachweis der Regelmäßigkeit 
emphielt es sich daher Prüfnachweise aufzuheben.

Was ist wenn die Pflicht zur UVV-Prüfung Betriebssicherheits-
prüfung nicht durchgeführt wird?

Eine nicht durchgeführte Prüfung stellt im Sinne der UVV eine 
Ordnungswidrigkeit dar, was nicht so teuer ist bzw. wird. Nach 
einem Unfall aber kann es teuer werden bei vorsätzlichen oder grob 
fahrlässigen Verhalten im Arbeitsschutz kann nicht nur ein Bußgeld 
bis 50.000 Euro und mehr ausgesprochen werden, sondern viel 
schlimmer: Ihr Mitarbeiter/in hat bei einem Wegeunfall - Dienstfahrt - 
Dienstwagenfahrt kein Versicherungsschutz seitens der Unfallkasse 
sprich Berufsgenossenschaft. Und deswegen z. B. 35 Euro sparen? 
Also, kein Arbeittschutz bzw. keine Arbeitssicherheit in Ihrem 
Unternehmen? Oh ha, nicht gut.

www.as-drewer.dewww.as-drewer.dewww.as-drewer.de
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Sicherheitsgefährdung
Beispiel der jährlichen UVV-Prüfung (richtig Betriebssicherheits-
prüfung) an gewerblich genutzten Firmen, Fahrzeugen, egal 
ob geleast, finanziert, gekauft, geliehen usw. nach der DGUV-
Vorschrift 70 kurz DGUV-V70.

Häufig vergessen da nicht nur selten kontrolliert wird durch die 
zuständige Aufsicht, sondern wegen der HU sprich TÜV übersehen 
wird, wobei in den Vorgaben DGUV-V70, DGUV-I 209-007, 
DGUV-R 109-008 + 009 sowie im DGUV-Grundsatz 314-002 + 
314-003 dazu es anders drin steht, inkl. der Ausnahmen zur Pflicht 
UVV-Prüfung wie: Einsatzfahrzeuge der Rettung der Feuerwehr, 
Polizei und Zoll des Katastrophenschutzes usw.

Trotz Hauptuntersuchung und Inspektion noch eine Prüfung? Ja!

Gem. den Vorgaben der BG, UK des Landes, der SVLFG und des 
neuen Hauptverband dazu der DGUV müssen fast alle gewerblich 
genutzten Fahrzeuge die keine eigene UVV haben, eine mind. 1 x 
jährliche Prüfung vor der ersten Inbetriebnahme haben.

Mit der Umsatzung der Pflichtprüfung übernehmen Sie als 
Unternehmer oder Fuhrparkleiter die im Arbeitsschutzgesetz 
verankerte Verantwortung für die Sicherheit Ihrer Mitarbeiter im 
gewerblichen Bereich, außerdem belegen Sie damit Ihre gesetzlich 
geregelte Verantwortung für die Sicherheit Ihrer Mitarbeiter im Betrieb.

Verkehrssicherheit  +  Arbeitssicherheit
=

Betriebssicherheit


